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Teilzeitmerkblatt der Bezirksregierung Düsseldorf  
 
Nachfolgend dokumentieren wir die Empfehlungen der 
Bezirksregierung Düsseldorf für den Einsatz teilzeitbeschäf-
tigter Lehrkräfte vom 18.10.2013: 

„Aus dem allgemeinen Fürsorgegedanken, den Vorgaben des 
Landesbeamtengesetzes des Landes NRW (LBG NRW), dem 
Schulgesetz des Landes NRW (SchulG NRW), der Allgemeinen 
Dienstordnung für Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen 
und Schulleiter an öffentlichen Schulen (ADO) sowie den 
Vorgaben des Frauenförderkonzepts der Bezirksregierung 
Düsseldorf ergibt sich für die Schulen die Verpflichtung, den 
Einsatz teilzeitbeschäftigter Lehrkräfte verlässlich und ange-
messen zu regeln, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
zu erleichtern. 

Die nachfolgenden Empfehlungen sind aus Beratungen von 
Schulaufsicht und Gleichstellungsbeauftragten entstanden, 
ihnen liegen die v.g. Regelungen zu Grunde. Darüber hinaus 
wurde bei der Entwicklung der Empfehlungen eine Bestands-
aufnahme und Bewertung der schulischen Praxis vorgenom-
men. 

Die Empfehlungen gelten für alle teilzeitbeschäftigten Lehr-
kräfte (Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen, §§ 66, 
67 LBG sowie § 2 EZVO; Teilzeitbeschäftigung wegen Alters-
teilzeit, § 65 LBG; Teilzeitbeschäftigung aufgrund vorausset-
zungsloser Teilzeit, § 63 LBG). 

Die nachfolgenden Empfehlungen richten sich zum einen an 
die Schulleitungen; zu ihren Leitungsaufgaben gehört es, dafür 
Sorge zu tragen, dass die an der Schule getroffenen Regelun-
gen den Grundsätzen der v.g. Vorgaben entsprechen. In glei-
cher Weise angesprochen sind auch die Ansprechpartnerin-
nen für Gleichstellungsfragen sowie die Lehrerkonferenzen, 
die bei der Umsetzung dieser Empfehlungen einzubeziehen 
sind. 

Diese Empfehlungen sollen eine Hilfe sein, verschiedene Inte-
ressen in einen Ausgleich zu bringen. Dabei sollen sie zugleich 
Grundlage und Orientierung bei der schulischen Personalein-
satzplanung sein. Auf dieser Grundlage ist die Entwicklung von 
schulinternen Teilzeitvereinbarungen an den einzelnen Schu-
len notwendig. 

I. Schulische Teilzeitvereinbarung 

Der Interessenausgleich zwischen den Notwendigkeiten des 
Schulbetriebs einerseits und den berechtigten Belangen der 
teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte andererseits ist grundsätzlich 
an den Schulen zu leisten. Dies ergibt sich aus § 3 Abs. 1 Satz 2 
SchulG, der den Schulen aufträgt, Verwaltung und Organisati-
on der inneren Angelegenheiten selbstständig wahrzuneh-
men. Auf der Ebene der eigenverantwortlichen Schule sollte 
dabei zwischen folgenden Partnern eine konkrete Vereinba-
rung getroffen werden, die es den Teilzeitbeschäftigten Lehr-
kräften erleichtert, ihren dienstlichen Verpflichtungen nach-
zukommen (Schulische Teilzeitvereinbarung): 

• Schulleitung: Ihr obliegt die Organisation und Verwaltung 
der Schule (§ 59 Abs. 3 SchulG), zu der auch die Planung 
des konkreten Stundenplans mit dem Ziel, im Rahmen 
der personellen Ressourcen sicherzustellen, dass Unter-
richt ungekürzt erteilt wird. 

• Lehrerkonferenz: Sie kann Grundsätze für die Unter-
richtsverteilung und die die Aufstellung von Stunden-, 
Aufsichts- und Vertretungsplänen beschließen, weiterhin 
(auf Vorschlag der Schulleitung) Grundsätze für die Ver-
teilung der Sonderaufgaben (§ 68 Abs. 2 SchulG), und all-
gemein den Schulleiter zu Stundenplänen des Einzelnen 
beraten (§ 68 Abs. 2 SchulG); 

• Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen (§ 68 Abs. 
6 SchulG). 

Schulische Teilzeitvereinbarungen müssen folgende Regelun-
gen beachten: 

• § 69 LBG (Benachteiligungsverbot für teilzeitbeschäftigte 
Lehrkräfte), 

• § 17 ADO (Umfang der Dienstpflichten teilzeitbeschäftig-
ter Lehrkräfte), 

• die Regelungen des LGG (insbesondere des § 13 LGG zu 
Arbeitszeit und Teilzeit) sowie 

• die Vorgaben des Frauenförderplans (Verpflichtung der 
Schulen, den Einsatz Teilzeitbeschäftigter verlässlich und 
angemessen zu regeln, um die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie zu erleichtern). 

Die im Folgenden vorgeschlagenen Aspekte sollen eine Orien-
tierung für mögliche Inhalte der Schulischen Teilzeitvereinba-
rung geben. Die Absprachen in den schulischen Teilzeitverein-
barungen sollen grundsätzlich verlässlich eingehalten werden; 
dies schließt nicht aus, dass in einzelnen Situationen Abwei-
chungen von diesen Absprachen erforderlich werden können. 
In diesen Fällen ist darauf zu achten, dass notwendig werden-
de Abweichungen von getroffenen Ab-sprachen mit einem 
zeitlichen Vorlauf versehen werden, so dass für die Teilzeit-
kraft eine realistische Möglichkeit der Planung und Organisa-
tion zum Beispiel von Betreuung besteht. 

II. Stundenplangestaltung 

Die Ausweitung von Unterricht und außerunterrichtlichen 
Aktivitäten in den Nachmittag an allen Schulen, insbesondere 
an Schulen mit Ganztagsangebot, bedeutet für alle Lehrkräfte 
veränderte Anwesenheitszeiten bzw. Anwesenheitstage in der 
Schule. 

Allgemein gilt der Grundsatz, dass der Umfang der Dienst-
pflichten und auch der Anwesenheitszeiten der teilzeitbe-
schäftigten Lehrkräfte der reduzierten Pflichtstundenzahl 
entsprechen soll. 

1. Unterrichtseinsatz: 

Alle Lehrkräfte sollen ihren Schulleitungen Stundenplanwün-
sche rechtzeitig und schriftlich vor der Erstellung des neuen 
Stundenplans vorlegen. Diese Wünsche sollen auf Basis der 
getroffenen schulischen Teilzeitvereinbarung im Rahmen der 
Organisationsmöglichkeiten berücksichtigt werden, aber auch 
den Bedürfnissen der gesamten Unterrichtsorganisation ent-
sprechen. 

Die Schulleitung soll mit den teilzeitbeschäftigten Lehrkräften 
rechtzeitig Folgen des Unterrichtseinsatzes für die Stunden-
plangestaltung besprechen. Sofern sich aus schulorganisatori-
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schen Gründen besondere Belastungen ergeben, sollen diese 
in absehbarer Zeit ausgeglichen werden. 

2. Springstunden: 

Die Schulleitung trägt die Verantwortung, dass das Verhältnis 
von Unterrichtsverpflichtung und Anwesenheitszeit in einem 
vertretbaren Verhältnis gehalten wird. Daher soll die Anzahl 
der Springstunden bei teilzeitbeschäftigten Lehrkräften ent-
sprechend der jeweiligen Stundenreduzierung vermindert 
werden. Eine überproportionierte Belastung durch Spring-
stunden muss vermieden werden. 

3. unterrichtsfreie Tage: 

Teilzeitbeschäftigten Lehrkräften sollen in Übereinstimmung 
mit § 17 Abs. 3 ADO unterrichtsfreie Tage oder unterrichts-
freie Halbtage entsprechend ihrer Stundenzahl gewährt wer-
den, wenn schulformspezifische, schulorganisatorische und 
pädagogische Belange nicht entgegenstehen. 

III: Teilnahme an Konferenzen, Dienstbesprechungen, schul-
internen Fortbildungen und Prüfungen 

Nach § 17 Abs. 2 ADO erstrecken sich die dienstlichen Ver-
pflichtungen teilzeitbeschäftigter Lehrer  

in der Regel auch auf die Teilnahme an Konferenzen und 
Prüfungen. Die Teilnahme an Konferenzen, die im Schulgesetz 
verankert sind (Lehrerkonferenzen, Fachkonferenzen bzw. 
Bildungsgangkonferenzen, Klassenkonferenzen, Jahrgangskon-
ferenzen), an schulinternen Fortbildungen und Dienstbespre-
chungen ist grundsätzlich verpflichtend, da diese für die päda-
gogische Arbeit an der Schule dringend erforderlich ist. 

Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte sollen durch eine entsprechen-
de langfristige und verlässliche Terminplanung durch die 
Schulleitung in die Lage versetzt werden, alle organisatori-
schen Maßnahmen zu ergreifen, um hieran teilnehmen zu 
können. Hierzu gehört auch die Einhaltung der geplanten 
Zeitrahmen. 

Die Schulleitung kann bei Vorliegen wichtiger Gründe oder 
wenn ein ausreichender Informationsfluss in beide Richtungen 
sichergestellt werden kann, eine Lehrkraft von der Teilnahme 
an einer Konferenz oder Dienstbesprechung befreien. In die-
sem Fall besteht für die Lehrkraft die Verpflichtung zur selbst-
ständigen Informationsbeschaffung. 

Kurzfristig anberaumte Dienstbesprechungen müssen von 
teilzeitbeschäftigten Lehrkräften nicht auf jeden Fall wahrge-
nommen werden, wenn ohne ausreichenden zeitlichen Vor-
lauf eine ausreichende Organisation der familiären Belange 
nicht gewähr- leistet werden kann. Bei Nichtteilnahme be-
steht auch die Verpflichtung der selbst- ständigen Informati-
onsbeschaffung. 

IV. Klassenleitung 

Die dienstliche Verpflichtung von teilzeitbeschäftigten Lehr-
kräften erstreckt sich gem. § 17 Abs. 2 ADO grundsätzlich auch 
auf die Klassenleitung. Empfohlen wird die Bildung von Klas-
senleitungsteams, da diese es den teilzeitbeschäftigten Lehr-
kräften erleichtert, Klassenleitungsfunktionen zu überneh-
men. 

V. Sonstige dienstliche Aufgaben 

Bei der Wahrnehmung sonstiger dienstlicher Aufgaben (z. B. 
Vertretungen, Aufsichtsführung, Sprechstunden, Sprechtage) 
ist gem. § 17 Abs. 2 ADO eine der Arbeitszeitermäßigung 
entsprechende proportionale Reduzierung dieser Aufgaben 
anzustreben. 

Die dienstlichen Verpflichtungen der §§ 1, 2 ADO werden 
damit nicht aufgehoben, sicherzustellen ist aber, dass deren 
Umfang für Teilzeitbeschäftigte angemessen reduziert wird. 
An manchen Schulen hat es sich als günstig erwiesen, dass die 
teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte selbst nach abgestimmten 
Verfahren der Schulleitung Vorschläge für die anteilige Redu-
zierung der sonstigen Aufgaben machen. 

1. Elternsprechtage / Elternsprechstunden: 

Für teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte sollen die Präsenzzeiten an 
Elternsprechtagen an- teilig reduziert werden. Es ist aber 
sicherzustellen, dass Erziehungsberechtigte etwa im Rahmen 
von Elternsprechstunden die Möglichkeit haben, sich über 
Leistungs- stand oder Verhalten ihres Kindes zu informieren. 

2. Vertretungsunterricht/Aufsicht/Mehrarbeit: 

Auch diese Aufgaben sind proportional zur Arbeitszeitermäßi-
gung wahrzunehmen. Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte sollen 
für diese Aufgaben proportional nicht häufiger für diese Auf-
gaben eingesetzt werden als vollzeitbeschäftigte Lehrkräfte. 
Bei einem Einsatz ist die rechtzeitige Planbarkeit der familiä-
ren Verpflichtungen zu berücksichtigen. 

3. Veranstaltungen im Rahmen des Schulprogramms: 

Bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen, die 
aufgrund des Schulprogramms oder der pädagogischen Kon-
zeption der Schule erfolgen, wie z. B. Projekt- tage oder -
wochen, Epochenunterricht, Schulfeste etc., ist die besondere 
Situation der teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte zu berücksichti-
gen. Dabei muss bei der Durchführung gesichert sein, dass die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährleistet wird, durch 
z. B. verlässliche und rechtzeitige Planung. 

4. Schulfahrten: 

In diesem Zusammenhang ist § 17 Abs. 2 S. 3 ADO zu berück-
sichtigen, ebenso Ziffer 4.1 der „Richtlinien für Schulfahrten“ 
(BASS 14-12 Nr.2). 

Die zeitliche Belastung bei der Durchführung von Schulwande-
rungen und Klassenfahrten soll danach ebenfalls proportional 
zur Arbeitszeitermäßigung reduziert wer- den. Angesichts der 
besonderen Belastungen, die Klassenfahrten für alle Leh- 
rer/innen und insbesondere für Teilzeitbeschäftigte mit sich 
bringen, sollte diese Aufgabe nur in Absprache mit den Betei-
ligten übertragen werden. Die Reduzierung der Teilnahme an 
Klassenfahrten bezieht sich dabei in der Regel auf die Anzahl 
der Veranstaltungen. Teilzeitbeschäftigte sollen nur in ent-
sprechend größeren Zeitabständen an mehrtägigen Veranstal-
tungen teilnehmen. 

Weitere Reduzierungen können im Rahmen der schulischen 
Organisationsmöglichkeiten erfolgen. Diese Rahmenbedin-
gungen sollen bereits bei der Erarbeitung des Schulfahrten-
Konzepts der Schule und der Planung der Schulfahrten bzw. 
im Vorfeld bei der Genehmigung der Fahrt berücksichtigt 
werden. Der innerschulische Aus- gleich ist spätestens zum 
Ende des auf die Veranstaltung folgenden Halbjahres durchzu-
führen. 

5. Dienstliche Beurteilung 

Bei dienstlichen Beurteilungen ist der Umfang der Sonderauf-
gaben Teilzeitbeschäftigter im entsprechenden Verhältnis zu 
sehen und zu bewerten. 

Teilzeitbeschäftigung darf sich nicht negativ auf das Ergebnis 
einer dienstlichen Beurteilung auswirken (§ 13 Abs. 4 LGG). 
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Anhang - Normtexte: 
 
Schulgesetz (SchulG) 
§ 3 Schulische Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Quali-
tätsentwicklung und - sicherung 
(1) Die Schule gestaltet den Unterricht, die Erziehung und das 
Schulleben im Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten in eigener Verantwortung. Sie verwaltet und organisiert 
ihre inneren Angelegenheiten selbstständig. Die Schulauf-
sichtsbehörden sind verpflichtet, die Schulen in ihrer Selbst-
ständigkeit und Eigenverantwortung zu beraten und zu unter-
stützen. 
[…] 
  
§ 59 Schulleiterinnen und Schulleiter 
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter 
1. leitet die Schule und vertritt sie nach außen, 
2. ist verantwortlich für die Erfüllung des Bildungs- und Erzie-
hungsauftrags der Schule, 
3. sorgt für die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in 
der Schule, 
4. wirkt im Rahmen der personellen Ressourcen darauf hin, 
dass der Unterricht ungekürzt erteilt wird, 
5. ist verantwortlich dafür, dass alle Vorbereitungen zum 
Unterrichtsbeginn des neuen Schuljahres abgeschlossen sind 
und 
6. nimmt das Hausrecht wahr. 
 
Sie oder er kann in Erfüllung dieser Aufgaben als Vorgesetze 
oder Vorgesetzter allen an der Schule tätigen Personen Wei-
sungen erteilen. 
 
(3) Zu den Leitungsaufgaben der Schulleiterin oder des Schul-
leiters gehören insbesondere die Schulentwicklung, die Perso-
nalführung und Personalentwicklung, die Organisation und 
Verwaltung sowie die Kooperation mit der Schulaufsicht, dem 
Schulträger und den Partnern der Schule. 
[…] 
(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter entscheidet im Rah-
men der von der Lehrerkonferenz gemäß § 68 Abs. 3 Nr. 3 
beschlossenen Grundsätze über Angelegenheiten der Fortbil-
dung und wirkt auf die Fortbildung der Lehrerinnen und Leh-
rer hin. Dazu gehört auch die Auswahl von Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern an Fortbildungsveranstaltungen. Der Lehrer-
rat ist nach § 69 Abs. 2 zu beteiligen. 
[…] 
 
§ 68 Lehrerkonferenz 
[…] 
(3) Die Lehrerkonferenz entscheidet über 
1. Grundsätze für die Unterrichtsverteilung und die Aufstel-

lung von Stunden-, Aufsichts- und Vertretungsplänen, 
2. Grundsätze für die Verteilung der Sonderaufgaben auf 

Vorschlag der Schulleiterin oder des Schulleiters, 
3. Grundsätze für die Lehrerfortbildung auf Vorschlag der 

Schulleiterin oder des Schulleiters, 
4. Grundsätze für die Festsetzung der individuellen Pflicht-

stundenzahl der Lehrerinnen und Lehrer auf Vorschlag 
der Schulleiterin oder des Schulleiters, 

5. die Teilnahme einer Schule an der Erprobung neuer 
Arbeitszeitmodelle gemäß § 93 Abs. 4 auf Vorschlag der 
Schulleiterin oder des Schulleiters, 

6. Vorschläge an die Schulkonferenz zur Einführung von 
Lernmitteln, 

7. weitere Angelegenheiten, die ausschließlich oder über-
wiegend unmittelbar die Lehrerinnen und Lehrer und das 
pädagogische und sozialpädagogische Personal betreffen. 

[…] 
 
Landesbeamtengesetz (LBG) 
 
§ 60 Arbeitszeit 
(1) Die regelmäßige Arbeitszeit darf im Jahresdurchschnitt 
einundvierzig Stunden in der Woche nicht überschreiten. Die 
durchschnittliche Wochenarbeitszeit vermindert sich für jeden 
gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, um die 
Stunden, die an diesem Tag zu leisten wären. 
  
(2) Soweit der Dienst in Bereitschaft besteht, kann die Ar-
beitszeit entsprechend den dienstlichen Bedürfnissen verlän-
gert werden. Im wöchentlichen Zeitraum dürfen im Jahres-
durch- schnitt achtundvierzig Stunden einschließlich Mehrar-
beitsstunden nicht überschritten wer- den. 
 
(3) Das Nähere zu den Absätzen 1 und 2 sowie zu § 61 Abs. 1 
regelt die Landesregierung durch Rechtsverordnung. Das gilt 
insbesondere für Regelungen über 
1. die Dauer, die Verlängerung und die Verkürzung der regel-
mäßigen Arbeitszeit, 
2. dienstfreie Zeiten, 
3. den Ort und die Zeit der Dienstleistung, 
4. den Bereitschaftsdienst, 
5. die Mehrarbeit in Einzelfällen, 
6. den Arbeitsversuch, 
ferner für Regelungen der Pausen und der Dienststunden in 
der Landesverwaltung. 
 
§ 69 Benachteiligungsverbot 
Die Ermäßigung der Arbeitszeit darf das berufliche Fortkom-
men nicht beeinträchtigen; eine unterschiedliche Behandlung 
von Beamten mit ermäßigter Arbeitszeit gegenüber Beamten 
mit regelmäßiger Arbeitszeit ist nur zulässig, wenn zwingende 
sachliche Gründe sie rechtfertigen. 
 
Allgemeine Dienstordnung (ADO) 
 
§ 1 Aufgabe der Dienstordnung 
(1) Diese Dienstordnung fasst die wichtigsten Aussagen zu-
sammen, die sich aus den Bestimmungen des Schulrechts und 
des öffentlichen Dienstrechts für die Tätigkeit der Schulleite-
rinnen und Schulleiter sowie der Lehrerinnen und Lehrer 
ergeben, und konkretisiert Aufgaben, die im Rahmen des 
Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schulen zu erfüllen 
sind. 
 
(2) Diese Dienstordnung ist auch eine innerdienstliche Ge-
schäftsordnung, die den Schulen praktische Hilfe geben soll, 
ihren Auftrag aufgabengerecht zu erfüllen. Sie setzt ein kolle-
giales und vertrauensvolles Zusammenwirken aller Beteiligten 
voraus. Innerschulische Konflikte sind zunächst mit dem Ziel 
der Verständigung unter den Beteiligten zu erörtern. 
 
§ 2 Geltungsbereich 
(1) Diese Dienstordnung gilt für Schulleiterinnen und Schullei-
ter sowie für Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen. 
Lehrerin oder Lehrer im Sinne dieser Dienstordnung ist, wer 
an einer Schule in eigener Verantwortung Unterricht erteilt (§ 
57 Abs. 2 SchulG). 
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(2) Für das sonstige im Landesdienst stehende pädagogische 
und sozialpädagogische Personal (§ 58 SchulG) sowie für die 
Lehramtsanwärterinnen und -anwärter gilt diese Dienstord-
nung entsprechend, soweit in besonderen Regelungen für 
deren Tätigkeit nichts Abweichendes bestimmt ist. 
 
(3) Diese Dienstordnung gilt im Rahmen der allgemeinen 
Rechtsvorschriften und der für die Schulen geltenden Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften. Spezielle Regelungen für be-
sondere Sachbereiche bleiben deshalb unberührt. 
 
§ 17 Teilzeitbeschäftigte Lehrer und Lehrerinnen 
(1) Der Umfang der Dienstpflichten der teilzeitbeschäftigten 
Lehrerinnen und Lehrer (Unterrichtsverpflichtung und außer-
unterrichtliche Aufgaben) soll der reduzierten Pflichtstunden-
zahl entsprechen. 
(2) Die dienstliche Verpflichtung teilzeitbeschäftigter Lehre-
rinnen und Lehrer erstreckt sich auf die Klassenleitung und in 
der Regel auch auf die Teilnahme an Konferenzen und Prüfun-
gen. Sonstige dienstliche Aufgaben (z. B. Vertretungen, Auf-
sichtsführung, Sprechstunden, Sprechtage) sollen proportional 
zur Arbeitszeitermäßigung wahrgenommen werden. Bei 
Schulwanderungen und Schulfahrten bezieht sich die Reduzie-
rung in der Regel auf die Anzahl der Veranstaltungen. 
 
(3) Bei der Stundenplangestaltung sollen unterrichtsfreie Tage 
ermöglicht werden, sofern dies aus schulformspezifischen, 
schulorganisatorischen und pädagogischen Gründen vertret-
bar ist; eine überproportionale Belastung durch Springstun-
den sollte vermieden werden. 
 
Landesgleichstellungsgesetz (LGG) 
 

§ 13 Arbeitszeit und Teilzeit 
(1) Im Rahmen der gesetzlichen, tarifvertraglichen oder sons-
tigen Regelungen der Arbeitszeit sind Beschäftigten, die min-
destens ein Kind unter 18 Jahren oder einen pflegebedürfti-
gen sonstigen Angehörigen tatsächlich betreuen oder pflegen, 
Arbeitszeiten zu ermöglichen, die eine Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie erleichtern, soweit zwingende dienstliche 
Belange nicht entgegenstehen. 
 

(2) Die Dienststellen sollen ihre Beschäftigten über die Mög-
lichkeiten von Teilzeitbeschäftigung informieren. Sie sollen 
den Beschäftigten dem Bedarf entsprechend Teilzeitarbeits-
plätze anbieten; dies gilt auch für Arbeitsplätze mit Vorgesetz-
ten- und Leitungsaufgaben. 
 

(3) Anträgen von Beschäftigten auf Ermäßigung der regelmä-
ßigen Arbeitszeit bis auf die Hälfte zur tatsächlichen Betreu-
ung oder Pflege mindestens eines Kindes unter 18 Jahren oder 
eines pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen ist zu entspre-
chen, soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegen-
stehen. Die Teilzeitbeschäftigung ist bis zur Dauer von fünf 
Jahren mit der Möglichkeit der Verlängerung zu befristen. 
 
(4) Die Ermäßigung der Arbeitszeit darf das berufliche Fort-
kommen nicht beeinträchtigen; eine unterschiedliche Behand-
lung von Beschäftigten mit ermäßigter Arbeitszeit gegenüber 
Beschäftigten mit regelmäßiger Arbeitszeit ist nur zulässig, 
wenn zwingende sachliche Grün- de sie rechtfertigen. Teil-
zeitbeschäftigung darf sich nicht nachteilig auf die dienstliche 
Beurteilung auswirken. 
 
(5) Beschäftigte, die eine Teilzeitbeschäftigung beantragen, 
sind auf die Folgen der ermäßigten Arbeitszeit, insbesondere 

auf die beamten-, arbeits-, versorgungs- und rentenrechtli-
chen Folgen hinzuweisen. 
 
(6) Bei Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen im Sinne 
des Absatzes 3 ist unter Aus- schöpfen aller haushaltsrechtli-
chen Möglichkeiten ein personeller, sonst ein organisatori-
scher Ausgleich vorzunehmen. 
 
(7) Wenn den Beschäftigten die Teilzeitbeschäftigung im 
bisherigen Umfang nicht mehr zu- gemutet werden kann und 
dienstliche Belange nicht entgegenstehen, soll eine Änderung 
des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung oder der Übergang zur 
Vollzeitbeschäftigung vorrangig zugelassen werden. 
 
Verwaltungsvorschrift zu § 13 LGG 
 
1. Zu Absatz 1 
Über die individuelle Gestaltung der Arbeitszeit im Einzelfall 
hinaus soll die Dienststelle familienfreundliche Arbeitszeiten 
im Rahmen der geltenden arbeitszeitrechtlichen Regelungen 
für die Beschäftigten mit Familienpflichten anbieten. 
 
2. Zu Absatz 3 
2.1 Die Versagung von familiär bedingter Teilzeitbeschäftigung 
ist auf absolute Ausnahmefälle beschränkt. Erforderlich sind 
nachvollziehbare und schwerwiegende Nachteile für die Funk-
tionsfähigkeit der Verwaltung, die auch durch organisatori-
sche Maßnahmen nicht behoben werden können. Schwierig-
keiten, den freien Stellenanteil zu nutzen, und der Wegfall von 
Stellenanteilen stellen für eine Versagung allein keine zwin-
genden dienstlichen Belange dar. 
 
2.2 Der Antrag auf Verlängerung der genehmigten Teilzeitbe-
schäftigung ist nach den einschlägigen Rechtsgrundlagen und 
unter Berücksichtigung von § 13 Abs. 3 Satz 1 LGG zu beschei-
den. 
 
3. Zu Absatz 4 
 
3.1 Teilzeitbeschäftigte dürfen insbesondere im Hinblick auf 
die Arbeitsbedingungen, die Möglichkeiten zur Teilnahme an 
Dienstbesprechungen und Fortbildungsveranstaltungen sowie 
Beförderungen oder Übertragungen höherwertiger Tätigkei-
ten nicht benachteiligt werden. 
 
3.2 Eine Entscheidung über eine Beförderung oder eine Über-
tragung höherwertiger Tätigkeiten darf nicht aus dem Grund 
zu Ungunsten einer oder eines Teilzeitbeschäftigten getroffen 
werden, weil sie oder er in einem geringeren zeitlichen Um-
fang zur Erfüllung der Aufgabe beiträgt. Eine durch Teilzeit 
bedingte Verringerung der Arbeitsmenge darf eine Beurtei-
lung nicht negativ beeinflussen. Auch auf die Beförderungs-
reihenfolge darf eine Teilzeitbeschäftigung keinen Einfluss 
haben. 
 
3.3 Die mangelnde Bereitschaft einer Bewerberin oder eines 
Bewerbers, zur Vollzeitbeschäftigung zurückzukehren, kann 
nur dann einen sachlichen Grund für die Nichtbeförderung 
oder Nichtübertragung höherwertiger Tätigkeiten bilden, 
wenn mit Bezug auf den jeweiligen Dienstposten zwingende 
dienstliche Belange der Teilzeitbeschäftigung entgegenstehen. 
  
4. Zu Absatz 5 
Wesentliche Folgen von Teilzeitbeschäftigung sind insbeson-
dere: 
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• anteilige Ermäßigung der Besoldung, Vergütung, des 
Lohns 

• mögliche Kürzung der Zuwendung, des Urlaubsgeldes 
und der vermögenswirksamen Leistung 

• mögliche Änderung der Beihilferegelungen 

• Einbußen bei der ruhegehaltfähigen Dienstzeit, der Ren-
te. 

Eine detaillierte Berechnung der späteren Versorgung durch 
die dafür zuständige Stelle ist nicht erforderlich, soweit diese 
mit einem unverhältnismäßig hohen Arbeits- oder Zeitauf-
wand einhergehen würde. 
 
5. Zu Absatz 6 
Bei einer Verringerung der Stundenzahl hat die Dienststelle 
die Aufgaben an diesem Arbeitsplatz entsprechend dem Anteil 
der Arbeitszeitreduzierung zu verringern. Der durch Teilzeit-
beschäftigung freigewordene Stellenanteil ist zu besetzen, 
wenn keine haushaltsrechtlichen Regelungen entgegenstehen 
und dies stellenplanmäßig möglich ist. Für teilzeitbeschäftigte 
Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter gelten die ent-
sprechenden Sonderregelungen des Ministeriums für Schule, 
Wissenschaft und Forschung. 
 
6. Zu Absatz 7 
6.1 Den Beschäftigten ist eine Teilzeitbeschäftigung nicht 
mehr zuzumuten, wenn eine schneidende, nicht vorhersehba-
re Änderung der persönlichen Verhältnisse eingetreten sind z. 
B. Änderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse. 
 
6.2 In den übrigen Fällen kann die Dienststelle die Teilzeitbe-
schäftigung auch vor Ablauf der Befristung im Interesse der 
Teilzeitbeschäftigten ändern, sofern die haushalts- und stel-
lenplanmäßigen Voraussetzungen gegeben sind und dienstli-
che Belange nicht entgegenstehen. 
 
 
Richtlinien für Schulfahrten (BASS 14-12 Nr.2) 
[…] 
4.1 Die Teilnahme an nach dem Fahrtenprogramm festgeleg-
ten Schulfahrten gehört zu den dienstlichen Aufgaben der 
Lehrerinnen und Lehrer. Die Leitung obliegt in der Regel der 
Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer bzw. der Kursleiterin 
oder dem Kursleiter, soweit nicht wegen des besonderen 
Charakters der Veranstaltung die Leitung einer anderen Leh-
rerein oder einem anderen Lehrer übertragen wird.  
 
Für die Teilnahme teilzeitbeschäftigter Lehrerinnen und Lehrer 
gilt § 17 Abs. 2 Satz 3 ADO (BASS 21-02 Nr. 4). Bei der Geneh-
migung der Dienstreise hat die Schulleiterin oder der Schulleiter 
darauf zu achten, dass teilzeitbeschäftigte Lehrerinnen und 
Lehrer im Verhältnis zur Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden 
nur in entsprechend größeren Zeitabständen an mehrtägigen 
Veranstaltungen teilnehmen. Soweit dies im Einzelfall nicht 
möglich ist, ist für einen innerschulischen Ausgleich insbeson-
dere bei den außerunterrichtlichen Aufgaben zu sorgen. Art, 
Umfang und Zeitpunkt für einen innerschulischen Ausgleich 
sind bereits bei der Genehmigung der Dienstreise festzulegen. 
Der innerschulische Ausgleich ist bis zum Ende des auf die 
Schulfahrt folgenden Schulhalbjahres durchzuführen. Lehr-
amtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter ist an ihren Ausbil-
dungsschulen Gelegenheit zu geben, bei der Begleitung von 
Schulfahrten Erfahrungen zu gewinnen. 
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